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Privatklage bei Offizialdelikt 
 

Über einen gewissen Staatsanwalt Dr. Feurer berichtete ich bereits in einer anderen Dokumentation 
(http://www.chillingeffects.de/feurer.pdf). Dort hatte mich Dr. Heiko Feurer auf den Privatklageweg 
verwiesen, obwohl ich gar keine Anzeige wegen einer angeblichen Falschaussage erstattet hatte und 
obwohl bei einer Falschaussage eine Privatklage gesetzlich verboten ist (siehe Katalog § 374 StPO). 

Nun habe ich wieder von einem Feurer-"Privatklage"-Fall erfahren, bei dem Staatsanwalt Dr. Feurer 
wieder auf den Privatklageweg verwies, obwohl in Wirklichkeit ein Offizialdelikt vorgelegen hatte. 

In dem neuen Feurer-"Privatklage"-Fall hatte eine Frau einer anderen Frau mit dem Schlüsselbund 
auf den Kopf geschlagen und verwirklichte damit die Straftat der "gefährlichen Körperverletzung", 
da der Schlüsselbund ein "gefährliches Werkzeug" ist (§ 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB). Das Offizialdelikt 
des § 224 StGB (vergleiche dazu § 230 StGB) wird oft mit Geldstrafe bis 100 Tagessätze belegt: 

 

     Quelle: http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/38-Jaehrige-schlaegt-Kontrahentin-mit-Schluesselbund-id25273591.html 

 
Wie der Betreff "Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung" beweist (siehe Seite 2), 
leugnet Dr. Feurer nicht, daß eine "gefährliche Körperverletzung" vorliegt, aber Dr. Feurer leugnet, 
daß die "gefährliche Körperverletzung" ein Offizialdelikt ist und verweist deshalb das Opfer auf die 
Privatklage, obwohl bei einer gefährlichen Körperverletzung eine Privatklage gesetzlich verboten ist. 

"Privatklagefähig sind lediglich die Körperverletzungsdelikte der §§ 223 und 229 StGB. Die 
gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) ist durch das 6. StrRG v. 26.1.1998 (BGBl. I, 164) 
aus dem Katalog der Privatklagedelikte herausgenommen und zum Offizialdelikt aufgewertet 
worden." (Gercke/Julius/Temming/Zöller, Strafprozessordnung, 5. Auflage 2012, Seite 2059) 

Es wäre zu wünschen, daß Prof. Dr. Hillenkamp oder ein anderer hiesiger Strafrechtsprofessor dem 
StA Dr. Heiko Feurer den Unterschied zwischen Privatklagedelikt und Offizialdelikt erklären könnte, 
damit Dr. Heiko Feurer die Opfer von Offizialdelikten nicht mehr auf den Privatklageweg verweist. 
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